
h~blatt zur ParlameIitskorresponde~z 25. Juni 1952 

Anflrage 
. , 

S.Beib./tt . 

501/J, '. 

de%' Abg. Dipl.-Ing. Pius pt i n k, Mau re r. Ir l' i 1> P n e l' unc:\ Genossen 

an den BWldesmin:tater für U1'lterricht, 

betreffend die Zustä."ndigkeit z~r Aufsicht über die Programmgest.altungdes 

Rundfunks und~9".ef'lert1die Wahrung der freien Meinungsäusserung im Rund­

funk. 

Der Herr Buruiesministerfür Verkehr und/.verstaatlichte Betriebe hat 

am 9.April LJ.an die Send~station Innsbruok, -_~endegruppeWest, die Weisung 

exteilt, eine bestimmte Rundfunksendung zu unterlassen. Derselbe Herr Bundes. 

minister hat ferner in Beantwortung vO,n Anfragen der AbgJ'erdinanda Flossmann 

und Ganosaen aowie der Abg.Czern~tz und Genossen Ul, seiner amtlicl1en Eigen­

schaft Kritik an dem Inhalt von Sendungen des Rundfunkes geübt und hat, wie 

er s'el.bst mitteilt, in seinem Rundsohreibenan alle 8endeleitungen sich mit 

'ragenidel' 'Pr.ogrammgestaltung des Rundfunkes b etas Itt • Hiebei hat er sich 

insbesondere gegen eine Rundfunksendung gewendet, ,die sich grundsätzlich mit 

~ewissen Eheltragen auseinandersetzte, mit der Behauptung, dass 'diese Sendung 

die GefUhle und Anschauungan zahlreicher Rundfunkteilnehmer verletzt habe 

un~ da$s die Sender; die nicht die Gei'ühle und Anschauungen der Hörerschaft 

beriloksiohtigen, wie sie der Herr Bundesminister ['ür Verkehr und verstaat­

lichte Betriebe sieht~ Gefahr laufen,' atis der Ablehnung der Hörerschaft 

schweren materiellen Schaden zu erleiden. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr und verstaatliohte Betriebe hat 

ferner in einer der erwähnten Fragebeantwortungen den uns nicht v.erstäncl-

. liehen Sat~ ausgesprochen, das Bundesministerium für Unterricht sei mangels 

,materiell-rechtlicher Uberwachungamassnruunen hinsichtlich des Rundfunkes in 

materiell~n Rechtsvorschriften ausserstande, eine Aufsicht über die Pro-
. . 

grammgestaltung des Rundfunkes aus~uüben und diesbezügliche Weisungen zu 

erteilen. 
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, 6.Seiblatt Be iblat t zur Parlament skorl;'espondenz 25.Juai 1952 

Angesi.chts aller dieser Äusserungen stellen die unterzeichneten 

Abgeor4neten an den Herrn Bunde,sminister f"tir Unterricht di~ nachstehenden 

A n fra gen: 

1. Entsprl. cht ,es den Tatsachen, dass d'as Bundesministerium f'ürUnterricht aus 

rechtlich.enGrti.nden ausserstandesei, eine Aufsicht über die Prog1"ammgestal­

tung d~s Rundfunkes auszuüben, obwohl ihm im § 3 A'bs. 2 Z. 3 1it. b des 

Behördeh-Ube:rlei tUl'lß$gesetzes in der, Fassl,lngs einer2.Novel1e die Aufsicht 

über die Programmgesta1tung ausdrücklich zugewiesen ist? 

2. Wenn dem tatsächlich so sein sollte - auf Grund welcher rechtlichen Be­

stinummgen ist es andererseits dem Bundi3sministerium für 'Verkehr und ver ... 

staatlichte Betriebe möglich, bzw. auf Grund welcher rechtliohen Bestimmung 

ist es zulässig, dass der Berr Bundesminister für "Verkehr 'und verstaatlichte 

Betriebe Aufsichtshandlungen hinsichtlioh der Programmg~staltuilg des Rund­

funkes gleich den von uns oben angef"ührten vorgel11ommen hat und vornimmt? 
i. ) 

3. Was gedenkt der Herr BundEl,sministe~ für Unterricht zu tun, um die Kom"".. 

petenz seines .Ressorts zu wahr,en und den dem Bundesministerium tür Unte~icht 

na"Oh der Natur seinu AU.fgaben zustehenden Einfluss' aufdle Gestaltung· 

des .Rundfunkprogrammes zu sichern? 

4. Was gedenkt del'HerrBundesminister für Unterrioht zu tun, um die Frei-. 

heitder Rede un.d Keinungsäu8serung im Rund.funkWesen zu sichern und 

unzuläss1'ge Ein~chränkungen derselben auch dann abzuwehre'n, wenn sie unter 

dem Vorwand e,rfolgens-ollten, dass diese Redefreiheit angeblich ,wirtsohaft­

lichen Schaden für den Rundfunk mit sich bringen könnte? 

-.-.~ .... -. 
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